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FIRMA

GESCHÄFTSJAHR

vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Einordnung klein

VORANGEGANGENES GESCHÄFTSJAHR

vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

UNTERZEICHNET VON PRÜFWERT: ecd690284e094cba9f2417f350d6473e

ASW - Asphaltmischanlage Zams GmbH

Für die Zuordnung im Firmenbuch ist nicht der
Firmenwortlaut, sondern ausschließlich die übermittelte
Firmenbuchnummer maßgeblich.

Jahresabschluss

PDF GENERIERT AM

15.04.2025

Paul Josef Tschol, geb 28.04.1967

am 12.03.2025

Bestätigung des Einbringers

Der Einschreiter bestätigt, dass er einer der vertretungsbefugten Vertreter der Gesellschaft ist, er von den
vertretungsbefugten Vertretern in der vertretungsbefugten Anzahl zur Einreichung des Jahresabschlusses
ermächtigt wurde und dass ihm ein von den oben als Unterzeichner angeführten gesetzlichen Vertretern der
Gesellschaft (§ 277 UGB) eigenhändig unterfertigter Jahresabschluss vorliegt, der mit dem übermittelten
gleichlautend ist.
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Auszug aus der Bilanz Vorjahr in TEURin EUR

AKTIVA 104.336,12 94

Anlagevermögen 0,00 0

Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0

Sachanlagen 0,00 0

Finanzanlagen 0,00 0

Umlaufvermögen 104.336,12 94

Vorräte 0,00 0

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 104.336,12 94

Wertpapiere und Anteile 0,00 0

Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten 0,00 0

Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0

Aktive latente Steuern 0,00 0

PASSIVA 104.336,12 94

Eigenkapital 102.404,57 94

eingefordertes Stammkapital 36.000,00 36

Stammkapital 36.000,00 36

davon eingezahlt 36.000,00 36

Kapitalrücklagen 0,00 0

Gewinnrücklagen 0,00 0

Bilanzgewinn 66.404,57 58

davon Gewinnvortrag 58.074,16 50

Rückstellungen 1.931,55 0

Verbindlichkeiten 0,00 0

Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0
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offenzulegender Anhang
Angabe von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 237 Abs 1 Z 1 UGB):

I.Allgemeine Grundsätze

Der vorliegende Jahresabschluss 2024 wurde nach den Vorschriften des österreichischen
Unternehmensgesetzbuches (UGB) aufgestellt.
Bei Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten, die unter mehrere Posten der Bilanz fallen, wurde die
Zugehörigkeit zu anderen Posten im Anhang angegeben.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Die bisherige Form der Darstellung wurde grundsätzlich bei der Erstellung des vorliegenden Jahresabschlusses
beibehalten.
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 221 UGB.

II.Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der
Generalnorm, ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zu
vermitteln, aufgestellt.
Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurde der Grundsatz der Vollständigkeit eingehalten.
Bei der Bewertung der einzelnen Vermögensgegenständen und Schulden wurde der Grundsatz der Einzelbewertung
angewandt und eine Fortführung des Unternehmens unterstellt.
Dem Vorsichtsgrundsatz wurde dadurch Rechnung getragen, dass nur die am Abschlussstichtag verwirklichten
Gewinne ausgewiesen werden. Alle erkennbaren Risiken und drohenden Verluste, die bis zum Bilanzstichtag
entstanden sind, wurden berücksichtigt.
Schätzungen beruhen auf einer umsichtigen Beurteilung. Soweit statistisch ermittelbare Erfahrungen aus gleich
gelagerten Sachverhalten vorhanden sind, wurden diese bei Schätzungen berücksichtigt.
"Die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten. "
Umlaufvermögen
Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt.
Fremdwährungsforderungen werden entsprechend dem strengen Niederstwertprinzip bewertet. Im Falle erkennbarer
Einzelrisiken wird der niedrigere beizulegende Wert angesetzt.
Das Unternehmen macht vom Aktivierungswahlrecht für latente Steuern des § 198 Abs 9 UGB nicht Gebrauch und
setzt als kleine Gesellschaft keine aktiven latenten Steuern an.

Zusätzlich erforderliche Angaben zur Vermittlung eines möglichst getreuen Bildes der Vermögens-, Finanz-, und
Ertragslage des Unternehmens (§§ 222 Abs. 2 und 236 erster Satz UGB; zu den zur Darstellung des
Eigenkapitals bei einer Personengesellschaft im Sinn des § 189 Abs. 1 Z 2 UGB notwendigen Angaben siehe
Punkt 18):

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die bisherige Form der Darstellung wurde grundsätzlich bei der Erstellung des vorliegenden Jahresabschlusses
beibehalten.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Von den Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen EUR 0,00
(Vorjahr: TEUR 0) Leistungsverrechnungen und EUR 104.336,12 (Vorjahr: TEUR 94) sonstige Verrechnungen.
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